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An der Nordostecke des Alten Rathauses 
in Bad Kissingen ist kurz unter dem Dach- 
überstand eine männliche Halb�gur mit 
wallendem Bart eingemauert. Ihr Blick ist 
ernst. Sie trägt einen Helm und einen Um-
hang in der Art altrömischer Militärmän-
tel, der von einer Gewandspange rechts 
über der Brust zusammengehalten wird.
Die Originalskulptur ist seit der Sanierung 
des Gebäudes in den Jahren 1987 bis 1991 
zusammen mit zwei weiteren, originalen 
Skulpturen von der Westfassade im Trep-
penhaus eingefügt, wo man sie aus der Nä- 
he betrachten kann (Abb. 1).

Über den Mann heißt es in Alexander 
Schöppners „Sagenbuch der bayerischen 
Lande“ von 1852/1853,1 er sei Peter Heil, 
der während des Dreißigjährigen Krieges 
bei der Belagerung der Stadt im Jahre 
1643 seinen Mitbürgern den Rat gegeben 
habe, Bienenkörbe von der Stadtmauer 
auf die schwedischen Belagerer zu wer-
fen. Die Kissinger seien dem Rat gefolgt, 
und die angri�slustigen Bienen hätten 

die Feinde in die Flucht geschlagen. In 
unserer Zeit hat man dem sagenhaften 
Retter der Stadt am Eisenstädter Platz 
ein schönes Brunnendenkmal aus Bronze 
gesetzt. Schöppner (1820–1860), der in 
Münnerstadt das Gymnasium besucht hat- 
te und 1838 nach Ende der Schulzeit in 
das dortige Augustinerkloster eingetreten 
war, schöpfte seine Sagen nicht nur aus 
Erzählungen der Menschen, sondern auch 
aus Büchern. Tatsächlich �ndet sich die 
Sage von Peter Heil schon in Ludwig 
Bechsteins (1801–1860) Sammlung frän-
kischer Sagen aus dem Jahr 18422 und in 

Stephan Altensleben

Der Mann mit dem Helm am Alten Rathaus von Bad Kissingen – 
Eine rechtsikonographische Betrachtung

Abb. 1: Mann mit Helm am Alten Rathaus von 
Bad Kissingen.          Photo: Stephan Altensleben.
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der 1823 von dem aus Kissingen gebürti-
gen Historiker und �eologen Dr. Franz 
Anton Jäger (1765–1835) verfassten „Ge-
schichte des Städtchens Kissingen“.3 Die 
Geschichte ist aber noch älter. Im 2. Band 
der Neuesten Sammlung von Denkwür-
digkeiten aus dem Hochstift Würzburg 
aus dem Jahr 1754, die der ebenfalls aus 
Kissingen stammende Pater Ignaz Gropp 
(1695–1785) verfasst hat, ist sie ebenfalls 
enthalten.4 Gropp verweist als Quelle auf 
das Predigtbuch „Alveare catholicum“ des 
Pfarrers Dr. Johannes Laurentius Helbig 
(1662–1721), ehemals Dechant in Bad 
Kissingen, von 1714.5 In beiden Werken 
wird die Geschichte, die auch in ande-
ren Städten umläuft, erzählt, aber noch 
nicht mit dem Männerkopf am Rathaus 

verknüpft. Das geschah erstmals in Jägers 
Buch, indem er schreibt, der gegen Osten 
vorhandene Kopf sei „zum dankbaren An-
denken des Bürgers Peter Heil angebracht“
worden. Eine Quelle gibt er nicht an. Viel- 
leicht lief diese Variante der Geschichte 
damals schon in Kissingen um. Aber sagt 
sie wirklich etwas darüber aus, wen die 
Skulptur darstellt? 

Die Bedeutung der ungewöhnlichen Fi- 
guren von der Westfassade des Rathauses 
konnte vor einigen Jahren entschlüsselt 
werden.6 Auch über sie waren und sind in 
Bad Kissingen sagenhafte Geschichten im 
Umlauf.7 Tatsächlich stellen sie den Wirt 
des Kissinger Hurenhauses und einen sa-
tyrhaften Hurenbock dar (Abb.  2). Die 
Skulpturen wurden im Jahre 1577 beim 

Abb. 2: Hurenwirt und Hurenbock am Alten Rathaus von Bad Kissingen. 
Photo: Stadtarchiv Bad Kissingen.
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renhaus wurde beseitigt, die Figuren wur-
den versetzt. Alle drei Skulpturen werden 
wegen der stilistischen Übereinstimmung 
aus derselben Werkstatt stammen und mit- 
einander in einem thematischen Zusam-
menhang stehen. Das bedeutet, dass der 
Helmträger keine historische Gestalt aus 
dem Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) 
darstellen kann. Die Ereignisse dieses für 
die Menschen desaströsen Krieges spielten 
allerdings in ihrer Vorstellung noch lange 
eine besondere Rolle; sie verdrängten aber 
auch die Erinnerung an vorausgegangene 
Zeiten. Da das Skulpturenpaar von Huren-
wirt und Hurenbock im Zusammenhang 
mit der städtischen Strafrechtsp�ege steht, 
müsste das folglich in gleicher Weise für 
den Mann mit dem Helm gelten.

Bau des Rathauses am damaligen Nar-
renhaus, dem städtischen Haftraum, ange-
bracht. Das Narrenhaus befand sich an der 
Ostfassade des Rathauses wahrscheinlich 
unter einer doppelzügigen Außentreppe, 
die zum Gebäudeeingang im ersten Ober- 
geschoss führte. Hurenwirt und Huren-
bock wurden aus besonderem Anlass einge-
fügt: In einer Zeit sittlicher Verwahrlosung 
beklagen sie in Reimen eine verkehrte Welt 
und warnen die Frauen der Stadt spöttisch 
vor strafbarer Unzucht.8 Narrenhäuser 
wurden in der Zeit öfter mit Bildnissen 
und Inschriften geschmückt.9 Nach einer 
schweren Beschädigung des Rathauses 
durch einen Wirbelsturm wurde der Ein-
gang bei einem Gebäudeumbau im Jahre 
1729 an die Westfassade verlegt. Das Nar-

Abb. 3: Ga�köpfe am Verkünderker des Rathauses von Oederan/Mittelsachsen. Photo: 
Stephan Altensleben.
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Abb. 4: Ga�köpfe an den Rathäusern von Landshut, Schweinfurt, Altenburg und Belgern. 
Photos: Stephan u. Gabriele Altensleben, Gudrun Schreiter (Belgern).
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Bei dem Versuch, die Skulptur zu deu-
ten, ist zu berücksichtigen, dass ähnliche 
Köpfe auch an anderen Rat- und Amts-
häusern der Renaissancezeit vorkommen.
Sie werden von der Bevölkerung ‚Ga�- 
oder Wächterköpfe‘ genannt. Die Kunstge-
schichte hält sie für dekorativen Schmuck.
Eine genauere Deutung fehlt. Wie andere 
�gürliche Darstellungen an ö�entlichen 
Gebäuden der Zeit, könnten sie Allego-
rien sein oder Personen darstellen, die da- 
rin ihre Ämter ausübten. Hinweise zur 
Identi�zierung geben ihr Anbringungsort, 
ihr Aussehen und erläuternde Inschrif-
ten. In Oederan/Mittelsachsen sind bär-
tige Männerköpfe mit Helm am unteren 
Abschluss des sog. Verkünderkers des 
Rathauses (1575) über dem Pranger zu 
sehen (Abb. 3).10 Ähnlich ist es mit dem 
Kopf unter dem Verkünderker des alten 
Landshuter Rathauses (1570–1571) (Abb.
4). Auch aus einem vergitterten Fenster-
chen im Erdgeschoss des sog. Archivturms 
in Weißenburg i.Bay., der 1567 an das 
Rataus angebaut wurde, schaut ein Kopf 
mit einem Helm heraus (Abb. 5).11 In 
Belgern bei Torgau/Elbe ist das Eingangs-
portal zum Rathaus (1576–1578) (Abb.
4) und in Altenburg/�üringen das zum 

Ratskeller (1561–1564) mit zwei bärtigen 
Köpfen mit Helm geschmückt (Abb. 4).12

Im Schweinfurter Rathaus (1569–1572) 
kommen behelmte Köpfe an den Holz-
stützen der Ratsdiele im ersten Oberge-
schoss vor (Abb. 4).13

Die Amtsperson, die im Mittelalter 
und in der frühen Neuzeit bei der Straf- 
vollstreckung am Narrenhaus und am 
Pranger auftritt, war der Gerichtsknecht, 
der frühere Büttel oder Fronbote. In 
den Städten wurde er „Stadt- oder Rats- 
knecht“, auf dem Land „Landknecht“ 
genannt. Da er nicht selten Gewalt an-
wenden musste, war er mit Kurzschwert 
(sog. ‚Langes Messer‘), Degen, Spieß, 
Hellebarde, Streitaxt und sogar mit einer 
Keule bewa�net. Auf dem Bild der Ver-
eidigung von Gerichtspersonen in der 
„Bambergischen Peinlichen Halsgerichts-
ordnung“ von 1507 steht er seinem Rang 
entsprechend gleich hinter dem Richter, 
noch vor dem rechtskundigen Gerichts-
schreiber und dem Scharfrichter (Abb. 6).
Er trägt ein ‚Langes Messer‘ und – ver-

Abb. 5: Ga�kopf am Fenster des Archivturms des 
Rathauses in Weißenburg i.Bay. 

Photo: Stephan Altensleben.

Abb. 6: Der Gerichtsherr vereidigt die Gerichts-
personen, 

aus: Bambergische Halsgerichtsordnung, 1507.
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mehrere Büttel, bildete sich unter ihnen 
eine Hierarchie mit einem Büttelmeister, 
Oberstknecht oder Gerichtshauptmann 
an der Spitze aus.17 Der Büttel hatte keine 
typische Kleidung.18 Allerdings drückten 
sich seine Bedeutung und sein Rang in 
der Kleidung aus. Sein Dienstort war die 
Stadtknechtsstube, Büttelstube oder Büt-
telei, die sich im Erdgeschoss des Rathau-
ses oder in einem eigenen Gebäude, dem 
Büttelhaus, befand.19 Dort, im Turm und 
in der Fronfeste hielt er Verhaftete gefan-
gen, und dort war auch seine Wohnung.20

Gefängnisräume und Folterkammern be-
fanden sich meist im Kellergeschoss der 
Rathäuser.21 Von dort führte häu�g eine 
Wendeltreppe in die Rats- und Gerichts-
stube.22 Im Rathaus von Hof/Saale lag die 
Büttelei im Erdgeschoss, die Rats- und 
Gerichtsstube darüber im Obergeschoss.
Da das Geschrei der Gemarterten bei der 
„peinlichen Befragung“ in der Büttelei 
auf die Straße drang, machte der Verfas-
ser des Hofer Landbuchs von 1502 den 
Vorschlag, dass man dafür im Keller ein 
Gewölbe bauen solle.23 In einer Zeit, die 
noch keinen Unterschied zwischen Poli-
zisten, Gerichtswachtmeistern, Justizvoll-
zugsbeamten und Gerichtsvollziehern 
kannte, war der Büttel für alle diese Auf- 
gaben zuständig: Für die Ladung des Be- 
klagten, die Festnahme des Straftäters, 
seine Inhaftierung und seine Vorführung 
bei Gericht, die Ordnung dort, die Voll-
streckung der verhängten Pranger- oder 
Haftstrafen und für die Pfändung von 
Gegenständen.24 In letzterer Eigenschaft 
wurde er auch Pfänder genannt.25 Im 
Würzburgischen hegten 1532 Gerichts- 
und Stadtknechte sogar das Halsgericht, 
d. h., sie erö�neten es in einem förmlichen 
Frage-und-Antwort-Verfahren.26 Mitun-
ter verkündeten sie auch das vom Gericht 
gefällte Urteil.27 Der Gerichtsknecht führ-

deckt – eine Bütteltasche. Der Richter 
ist an seinem Richterstab, der Gerichts-
schreiber an Urkunde sowie Petschaft 
und der Scharfrichter am Richtschwert zu 
erkennen. Schon nach dem Augsburger 
Deutschenspiegel (1265/1268) und dem 
Urschwabenspiegel (1275/1276) konnten 
Gerichte entsprechend ihrer Größe auch 
mehrere Büttel haben.14 Im „Kleinen Kai-
serrecht“, das 1328/1350 im Bereich der 
Stadt Frankfurt/Main und der Wetterau 
entstanden ist, heißt es: „Wo gericht ist do 
sall eyn botill seyn ader mer.“ 15 Die For-
mulierung wurde zum Rechtssprichwort, 
das damit auf den notwendigen Vollzug 
der Urteile und die Durchsetzung des 
Rechts anspielte.16 Schließlich reicht es 
nicht aus, Gesetze zu erlassen, man muss 
sie auch ausführen. Hatte ein Gericht 

Abb. 7: Ein Verurteilter wird zur Richtstatt ge-
führt, 

aus: Bambergische Halsgerichtsordnung, 1507.
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te den Zug zur Hinrichtung an (Abb. 7).
Als Amtszeichen trug auch er einen Stab.28

Gerichts- und Stadtknecht wurden 
nicht nur in den peinlichen Gerichtsord-
nungen und der juristischen Laienlitera-
tur, den sog. „Clag- und Layenspiegeln“, 
abgebildet, wichtige Quellen sind auch 
die mittelalterlichen und frühneuzeitli-
chen Darstellungen der Leidensgeschich-
te Jesu Christi und der Märtyrer, die das 
religiöse Geschehen aus der damaligen 
Sicht als strafrechtlichen Vorgang wieder- 
geben.29 So ist der Gerichtsknecht bei 
der Vorführung Jesu Christi vor Pontius 
Pilatus, seiner Verurteilung und seiner 

Vorstellung vor dem Volk (sog. „Ausstel-
lung“) mit dabei. Er führt ihn in Beglei-
tung weiterer Gerichtspersonen zur Hin-
richtungsstätte und sichert die Ordnung 
bei der Strafvollstreckung.

Bei der Vollstreckung der Verstümme-
lungs- oder Todesstrafen und bei der An-
wendung der Folter wirkte er aber nicht 
mit. Im 16. Jahrhundert trugen nicht 
nur Landsknechte als Soldaten, sondern 
auch Stadtknechte Helm und Rüstung.
Während der Büttel mit dem Helm auf der 
Kreuztragungsszene des niederländischen 
Schnitzalters aus dem späten 15. Jahrhun-
dert in der Martinikirche von Stadthagen/
Schaumburger Land barfuß daherkommt 
und eine Keule als Wa�e trägt (Abb. 8), 
wird er auf Passionsbildern des 16. Jahr-
hunderts bereits mit Helm, Brustpanzer 
und Hellebarde (Abb. 9) oder – wohl in 

Abb. 8: Kreuztragung, Schnitzaltar, Martinikir-
che Stadthagen, spätes 15. Jhdt., aus: Otto Berns- 
torf: Ein früher niederländischer Schnitzaltar in 
Stadthagen, 
in: Schaumburger Studien 1964, Heft 6, S. 20.

Abb. 9: Hinrichtung des hl. Matthias, 
aus: Lucas Cranach d.Ä.,

Martyrium der Zwölf Apostel, 1512.
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nen.32 Während der in ein orientalisches 
Gewand gekleidete Pontius Pilatus als 
Richter auf Christus weist, zeigen die 
unten Stehenden, die als Mitglieder der 
Rechtsgemeinschaft den sog. „Umstand“ 
bilden,33 dem Verurteilten mit verächtli-
chen Gesten und Worten ihre Meinung.
Unter ihnen be�ndet sich ein Mann in 
einer Prunkrüstung mit grünem Umhang 
und federgeschmücktem Helm, der sich 
auf ein Schwert stützt. Er ist nicht der 
Hauptmann, der nach den Evangelien bei 
der Kreuzigung dabei ist,34 sondern der 
Gerichtsknecht oder besser, der Gerichts-
hauptmann, der den Zug zur Hinrich-
tungsstätte anführen wird.

Anlehnung an die Evangelien – als rö-
mischer O�zier dargestellt.30 Auf der 
Abbildung der „Ausstellung Christi“ in 
der Ottheinrich-Bibel (um 1530) sieht 
man, wie der von Pontius Pilatus zum 
Tode verurteilte und gegeißelte Christus 
dem Volk gezeigt wird (Abb. 10). Es ist 
ein strafprozessuales Bild. Abweichend 
vom biblischen Geschehen, bei dem Pila-
tus die Menschenmenge nur fragt, ob er 
Christus freilassen soll,31 zeigt es, wie nach 
frühneuzeitlicher Tradition das Urteil der 
Bevölkerung vom Verkündbalkon aus 
bekanntgegeben wurde. Dazu wurde der 
Verurteilte vorgeführt. Manchmal musste 
er auch seine Reue über die Tat beken-

Abb. 10: Ausstellung Christi, 
aus: Ottheinrich-Bibel, um 1530 (Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm 8010(4), fol. 138v.
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Ab dem späten 15. Jahrhundert erhiel- 
ten Stadtknechte weitere Aufgaben. In 
sog. „Landes- und Policeyordnungen“ wur- 
de ordnungswidriges Verhalten wie Unsitt- 
lichkeit, unmäßiges Essen und Trinken, 
das Tragen aufwendiger Kleidung oder 
das Spielen um Geld unter Strafe gestellt, 
die von der Obrigkeit ohne besonde-
res Gerichtsverfahren verhängt werden 
konnte. Der Stadtknecht wachte über 
ihre Einhaltung und wurde so zum Ord-
nungshüter, wenngleich er auch schon 
früher Ordnungsaufgaben wahrgenom-
men hatte.35 Mindestens einmal im 
Jahr verlas das Stadtregiment in der sog.
„Morgensprache“ oder – wie es im Nie-
derdeutschen hieß – „Bursprake“ die gel-
tenden Gesetze und vereidigte die Bürger 
darauf.36 Die Handlung nahm meist der 
Bürgermeister vom Verkünderker, vom 
Verkündbalkon, von der Verkündhalle, 
von einem Fenster oder vom Portal des Rat- 
hauses aus vor.37 Der Stadtknecht sorgte 
dabei für Ordnung (Abb. 11).38 Zu seinen 
Befugnissen konnte auch die Verkündung 
neuer Gesetze und Statuten gehören.39

Wegen seiner vielfältigen Aufgaben hatte 
er im täglichen Leben große Bedeutung.
War er Oberster der Stadtknechte, wurde 

er „Stadthauptmann“ o.ä. genannt. Die 
einfachen Stadtknechte waren dann nur 
noch „die geringsten Diener der Polizey und 
Stadtgerichte, die die Verbrecher einziehen, 
für die Sicherheit und Ruhe der Straßen 
wachen, und andere niedrige Dienste ver-
richten.“ 40 Im späten 17. Jahrhundert än-
derte sich die Kleidung der Amtsträger.
Wie alle anderen trugen die Gerichts- und 
Stadtknechte nun eine Art Uniformrock 
mit Hut.

Bilder von Bütteln oder Stadtknechten 
sind an historischen Rathäusern noch im-
mer zu �nden, wenngleich sie kaum je-
mand mehr erkennt. Über dem Pranger 
am Eck des alten Kochendorfer Rathauses 
von 1597 in Bad Friedrichshall bei Heil-
bronn war bis zu seiner Zerstörung durch 

Abb. 12: Pranger am Rathaus von Kochendorf. 
Photo: Hans Riexinger (Bad Friedrichshall).

Abb. 11: Stadtknecht bei der Morgensprache, 
aus: Ulrich Tengler: Layenspiegel, 1509.
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dort wurden nicht nur Ratsversammlun-
gen abgehalten und hohe Gäste empfan-
gen, in ihm konnten die Bürger auch Feste 
feiern. Es wurde getanzt, gegessen und 
getrunken. Selbstverständlich waren dabei 
jegliches unsittliche Verhalten, jede Völle-
rei, jedes Besäufnis und jede übermäßig 
prunkvolle Kleidung verboten.

Leider ist keinem der genannten Ga�- 
köpfe eine Inschrift beigegeben, die auf 
seine Person oder seine Aufgaben hin-
weist. Das war damals auch nicht nötig, 
weil sie jeder kannte. Immerhin sprechen 
die Köpfe am Altenburger Rathaus eine 
Ermahnung gegen Trunkenheit aus. Ähn-
liches könnte auch bei einem Kopf der Fall 
sein, der früher am Schwabtorturm im 
oberbayerischen Rain/Lech zu sehen war.
Auf der Innenseite des Turms war über 
dem gotischen Torbogen ein „steinerner, 
gebarteter Mannskopf“ mit der Inschrift 
„Sich auf“, d.h., „Pass auf! Sieh dich vor!“ 
eingemauert.44 Das Schwabtor, Obere Tor 
oder Donauwörther Tor war der Ausgang 
der Stadt nach Westen. Der um 1417 
errichtete Schwabtorturm wurde auch 
Schuldenturm genannt.45 Er diente der 
Verwahrung zahlungsunfähiger Schuld-
ner und Verhafteter.46 Zu den Privilegien, 
die der bayerische Landesherr 1372 der 
Stadt gewährt hatte, gehörte auch die 
niedere Gerichtsbarkeit,47 aber schon seit 
1332 hatte sie das Recht, einen Büttel 
zur Aufrechterhaltung der Ordnung „in 
die Stadt zu setzen“ und seit 1363 einen 
Pfänder, d.h., einen Gerichtsvollzieher, 
zu bestellen, der die Forderungen von 
Rainer Bürgern in ganz Oberbayern voll-
strecken durfte.48 Ob er im Turm wohnte, 
ist nicht bekannt. Die vom herzoglichen 
Gericht in Rain Verhafteten oder Verur-
teilten wurden in der Fronfeste im Schloss 
verwahrt.49 Im Erdgeschoss des 1367 er-
richteten ersten Rathauses befand sich das 

einen unachtsamen LKW-Fahrer der 
Kopf des Büttels zu sehen (Abb. 12). In 
Oederan zeigen die behelmten Köpfe am 
Verkünderker nicht nur, dass Stadtknech-
te bei der Morgensprache dabei waren, 
sondern  auch,  dass  sie  die  Strafvollstre-
ckung an der Prangersäule vornahmen.
Auch unter dem Landshuter Verkünderker 
ist an der Prangersäule noch der verwit-
terte Büttelkopf vorhanden. Auch der 
Männerkopf mit Helm am kleinen, vergit-
terten Fenster im Erdgeschoss des Archiv-
turms des Weißenburger Rathauses wird 
ein Büttel sein, der zur Warnung aus der 
Büttelstube herausschaut. Die Stadtwa-
che war nämlich in der Durchfahrt im 
Erdgeschoss untergebracht. Das Archiv 
hatte im zweiten, das Verwahrgelass der 
Stadtkasse im ersten Obergeschoss sei-
nen Platz.41 Am Portal des Rathauses von 
Belgern/Elbe warnten die beiden Stadt-
knechtsköpfe die Bürger beim Betreten 
des Gebäudes vor der Störung der ö�entli-
chen Ordnung. Vermutlich symbolisierten 
sie an dieser Stelle auch den Schutz der 
Amtspersonen bei Bekanntmachungen 
von der Rathaustreppe aus. Die beiden 
Stadtknechtsköpfe an der Supraporte des 
Eingangs zum Ratskeller im Altenburger 
Rathaus ermahnten die Eintretenden 
mit dem Spruch aus dem Epheserbrief 
vor Trunkenheit: „VND SAVFET EVCH 
NICHT VOL WEINS DARAVS EIN VN-
ORDENTLICH WESEN KOMT.“ 42 Die 
Stadt Altenburg hatte nicht ohne Grund 
schon 1433 sog. „Ratswillküren“ über 
„Totschlag im Weinkeller des Rates, Verwun-
dung, Messerzucken und Schelten“ erlas-
sen.43 Das unmäßige Trinken als Anlass 
für Schlägereien war überall verboten. Die 
Stadtknechtsköpfe an den Holzständern in 
der Schweinfurter Ratsdiele passten quasi 
symbolisch auf, dass es nicht zu Verstößen 
gegen die ö�entliche Ordnung kam, denn 
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sich hinsehen, und nicht auf Uhren und an-
dere Dinge in der Höhe seine Blicke heften 
müsse, veranlaßt von dem Umstande, daß 
Jemand, der im Gehen den alten �orthurm 
starr ansah, stolperte, und verunglückte“,53

ist ebenso wenig überzeugend, wie die 
Meinung Ludwig Dorns, sie sei eine War-
nung zur Vorsicht  gewesen, wenn man 
fremdes, d.h., nicht-bayerisches Land be-
trete.54 Harald Johannes Mann kommt 
der Sache schon näher, wenn er den Kopf 
für ein Symbol der niederen Gerichtsbar- 
keit hält.55

Auch in Bad Kissingen gab es im 16.
Jahrhundert einen Stadtknecht mit einem 
höheren Rang in der städtischen Verwal-
tungshierarchie. Er bezog ein Jahresgehalt 
von 14 Gulden, was näher bei dem des 
Schulmeisters mit 20 Gulden als bei dem 
des Torwarts mit 4 Gulden lag.56 Seine 
Dienstorte waren das Rathaus und der 
Turm. Er war es, der als ‚Dritter im Bunde 
der Skulpturen‘ die Kissinger vor der Be-
gehung von Straftaten warnte. Sein Kopf 
wird sich – wie die anderen Köpfe auch – 

Narrenhäusl, davor der Pranger.50 1812 
wurde der Schwabtorturm schließlich 
abgerissen.51 Dabei wurde der Kopf als 
uraltes Wahrzeichen der Stadt o�ensicht-
lich geborgen, denn er tauchte 1832 mit 
abgeschlagener Nase in Privatbesitz noch 
einmal auf. Seitdem ist er verschollen.52

Eine Abbildung ist leider nicht überlie-
fert, so dass man nicht weiß, ob er einen 
Helm trug. Das war auch nicht zwin-
gend, wie man z.B. auf der Abbildung 
der „Morgensprache“ aus Ulrich Tenglers 
„Layenspiegel“ von 1509 sieht (Abb. 11).
Die heutige Skulptur am 1973 rekonstru-
ierten Schwabtorturm hatte keine Vorlage 
und  richtete  sich  nach  der  knappen  Be-
schreibung im Rainer Wochenblatt. Der 
Rainer „Sich auf“ stellte wahrscheinlich 
einen Büttel oder Pfänder dar, der die 
Bürger vor einem Verhalten warnte, das 
Schuld- oder Strafhaft im Turm zur Folge 
hatte. Johann Webers Meinung, der Kopf 
mit der Inschrift sei „ein Denkmal einer 
menschenfreundlichen liebevollen Warnung: 
daß man im Gehen, zumal auf P�astern vor 

Abb. 13: Wappenrelief am Rathaus von Weißenburg i.Bay.                       Photo: Stephan Altensleben.
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in den Händen halten, sind Büttelstäbe.
Sie weisen die Männer als Stadtknechte 
aus, die die Durchsetzung der städtischen 
Rechtsordnung und damit die Rechtssi-
cherheit symbolisieren. Genau das ist 
auch die Botschaft aller anderen Büttel-
köpfe an Rathäusern.

ursprünglich an der Ostfassade befunden 
haben. Ob das am Narrenhaus oder über 
dem Pranger war, kann nicht mehr mit 
Sicherheit gesagt werden. Anscheinend 
wurde er, wie die beiden anderen Halb�gu- 
ren auch, beim Rathausumbau von 1729 
in die Nähe des Giebels versetzt. Vielleicht 
wollte man Hurenwirt, Hurenbock und 
Büttel den Kurgästen, die damals die Kur- 
einrichtung im Rathaus besuchten, nicht 
mehr zumuten oder man verstand die Be-
deutung der Figuren schon nicht mehr.

Am Rathaus der ehemals freien Reichs- 
stadt Weißenburg be�ndet sich ein 
rechtsikonographisch aufschlussreiches 
Relief von 1567 (Abb. 13). Über dem 
Reichs- und dem Stadtwappen und damit 
sinngemäß über Reich und Stadt breitet 
ein Engel seine schützenden Flügel aus.
Zwei als römische O�ziere gekleidete 
Männer mit prächtiger Helmzier �ankie-
ren die Wappen. Die langen Stäbe, die sie 
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Die folgenden Ausführungen widmen 
sich einem Beitrag im städtischen Kopial- 
und Konzeptbuch der Jahre 1649 bis 
1695. Der Text ist ohne Überschrift und 
beginnt mit den Worten „Komb Werthe 
Eivelstatt“. Den Ausführungen fehlen eine 
Unterschrift, ein Datum sowie die Angabe 
eines Autors.1 Der Text, um den es geht, 
steht nach dem Entwurf einer Bittschrift 
an Kaiser Leopold I. (1658–1705) um 
Erneuerung sowie Bestätigung der alten, 
neuerdings aber nicht mehr voll anerkann- 
ten (Stadt-)Rechte Eibelstadts, ja sogar um 
deren Erweiterung.2

Bislang wurde dem Text „Komb Werthe 
Eivelstatt“ nur wenig Aufmerksamkeit ge- 
schenkt. Allein eine Wendung fand Inter-
esse. Es sind die Worte, dass Eibelstadt 
seine herausragenden Taten zeigen solle, 
wie etwa die „geleiste Hül� im streitt, da 

Franz Schicklberger

„Komb Werthe Eivelstatt“ –

Ein Lied ringt um die Reichsfreiheit von Eibelstadt


